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Geschätzte Stettemerinnen und Stettemer 
 
Auch wenn es tagsüber noch sehr warm ist und wir 
nach einem eher nassen Sommer die Sonnenstrah-
len geniessen, darf dies nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es langsam Herbst wird. Bitte achten 
Sie zu Ihrer Sicherheit bereits bei Dämmerung und 
oder Nebel darauf, sich als Fussgänger oder Fahr-
radfahrer gut sichtbar zu kleiden. Besonders die so 
schon gefährlichen Strecken nach Schaffhausen 
werden regelmässig von Fussgänger oder Fahrrad-
fahrern zurückgelegt. Dabei ist es nachts oder bei 
schlechten Lichtverhältnissen für einen Autofahrer 
sehr schwierig, eine dunkel gekleidete Person am 
Strassenrand zu erkennen. Wenn diese Person je-
doch reflektierende Kleidung trägt, ist sie schon aus 
einer Entfernung von 140 Metern sichtbar, mit dunk-
len Kleidern hingegen erst ab 25 Metern.  
 
Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, die Verkehrs-
wege für alle Verkehrsteilnehmer sicher zu machen. 
Es laufen beispielsweise auch immer wieder Ge-
spräche über den Bau eines Fahrradweges nach 
Schaffhausen. Bis solch grosse Projekte umgesetzt  

werden appellieren wir an die Selbstverantwortung 
und bieten den Fussgängern und Fahrradfahrern 
an, dass sie eine «Stetten Leuchtweste» gratis bei 
der Gemeindekanzlei beziehen können. Tragen Sie 
sie und machen Sie sich sichtbar! Zum Schutz al-
ler Verkehrsteilnehmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die Westen sind ab 

dem 1. Oktober 2021 

während den Öffnungs-

zeiten der Gemeinde-

kanzlei bezugsbereit. 
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Trottoir Braatistrasse - öffentliche Auflage 
Mit folgendem Text wird das geplante Trottoir an 
der Braatistrasse im Amtsblatt von heute, Freitag 
10.09.2021 publiziert: 
 
Die Gemeinde Stetten, vertreten durch den Gemein-

derat, Brämlenstrasse 2, 8234 Stetten, beabsichtigt 

den Bau eines Trottoirs auf GB 230, Braatistrasse, 

ab der Bushaltestelle Braati bis zur Kreuzung 

Schlossstrasse. Das Bauvorhaben wird gestützt auf 

Art. 43 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes 

(StrG) vom 18. Februar 1980 öffentlich aufgelegt. Die 

Pläne liegen während 30 Tagen zu den Schalteröff-

nungszeiten auf der Gemeindekanzlei Stetten zur 

Einsichtnahme öffentlich auf. 

 
Teamanlass - Gemeindekanzlei geschlossen 
Am nächsten Donnerstag, 16. September, bleibt die 
Gemeindekanzlei aufgrund eines Teamanlasses ge-
schlossen. Wir danken für das Verständnis. 
 
 

 
Informationsveranstaltung - Einladung 
Wie bereits im Flyer Nr. 23 angekündigt, findet zum 
Thema «Ausscheidung Gewässerschutzräume» 
eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Wir 
laden Sie herzlich zur Teilnahme ein am: 
 

Dienstag, 21. September 2021 
19.30 Uhr im Dachsaal der Mehrzweckhalle 

 
Durch den Abend begleiten der Tiefbaureferent, 
Philipp Pfister., sowie unser Fachberater, Pascal 
Häberli, der Firma BWP AG. Die Vernehmlassung 
der Bevölkerung im Zuge des Einwendungsverfah-
rens wird im Amtsblatt vom 17. September 2021 im 
Amtsblatt publiziert. 
 
Unterdessen informieren wir auch immer wieder auf 
Facebook und Instagram: Besuchen Sie uns! 
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